
Dritte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung  

  

Vom 8. Januar 2021 

  

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31 und § 36 Absatz 6 Satz 5 des 

Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt 

durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2136, 3137) 

geändert worden ist, wird verordnet:  

 

Artikel 1  

 

§ 17 der Corona-Verordnung vom 30. November 2020 (GBl. S. 1067), die zuletzt 

durch Artikel 1 der Verordnung vom 15. Dezember 2020 (GBl. S. 1177) geändert 

worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Nach der Angabe „§ 32 Satz 2“ werden die Wörter „und 36 Absatz 6 Satz 5“ 

eingefügt. 

 

2. Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 angefügt: 

„6. die Pflicht zur Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses nach Einreise gemäß § 36 

Absatz 6 IfSG“. 

 

Artikel 2 

 

Die Corona-Verordnung vom 30. November 2020 (GBl. S. 1067), die zuletzt durch 

Artikel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 1a wird die Angabe „10. Januar 2021“ durch die Angabe „31. Januar 2021“ 

ersetzt. 



2. § 1b wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 1b 

Weitergehende Untersagungen und Einschränkungen von Veranstaltungen“. 

b) Absatz 1 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 1 und wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Sonstige Veranstaltungen im Sinne des § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 

 2 sind untersagt.“ 

bb) Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. notwendige Gremiensitzungen von juristischen Personen des 

 privaten und öffentlichen Rechts, rechtsfähigen und teilrechtsfähigen 

 Gesellschaften und Gemeinschaften, Betriebsversammlungen und 

 Veranstaltungen der Tarifpartner,“. 

cc) In Satz 2 Nummer 5 wird die Angabe „4“ durch die Angabe „3“ 

ersetzt. 

dd) In Satz 2 Nummer 6 wird das Wort „und“ am Ende gestrichen und 

 durch ein Komma ersetzt. 

ee) In Satz 2 Nummer 7 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und 

im Anschluss das Wort „und“ eingefügt. 

ff) Nach Satz 2 Nummer 7 wird die folgende Nummer angefügt: 

„8. die Durchführung von Sprach- und Integrationskursen, 

 arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und sonstigen beruflichen 

 Fortbildungen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften für die konkret 

 ausgeübte Tätigkeit erforderlich sind; dies gilt nur, soweit diese nicht im 

 Rahmen eines Online-Angebotes durchgeführt werden können und 

 unaufschiebbar sind.“ 

d) Es wird folgender Absatz 2 angefügt: 



„(2) Nominierungs- und Wahlkampfveranstaltungen im Sinne des § 11 und die 

für die Parlaments- und Kommunalwahlen erforderliche Sammlung von 

Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge von Parteien, 

Wählervereinigungen und Einzelbewerbern sowie für Volksbegehren, 

Volksanträge, Bürgerbegehren, Einwohneranträge und 

Einwohnerversammlungen sind zulässig.“. 

 

3. § 1c wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Nummer 2 wird die Angabe „Absatz 2“ gestrichen. 

  bb) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

  „7. Teilnahme an Ansammlungen, privaten Zusammenkünften und 

  privaten Veranstaltungen im nicht-öffentlichen Raum, soweit diese 

  nach § 9 Absatz 1 zulässig sind,“. 

cc) In Nummer 8 werden das Komma am Ende gestrichen und folgende 

Wörter angefügt: 

  „sowie die Teilnahme an Blutspendeaktionen,“. 

dd) In Nummer 14 wird die Angabe „4“ durch die Angabe „3“ ersetzt. 

  ee) Nummer 15 wird wie folgt gefasst: 

  „15. Sport und Bewegung im Freien, soweit dies nach § 9 Absatz 1 

  zulässig ist,“. 

  ff) In Nummer 16 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

  gg) Es werden folgende Nummern angefügt: 

  „17. der Besuch von Sprach- und Integrationskursen,   

  arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen oder Fortbildungsangeboten,  

  soweit diese nach § 1b Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 zulässig sind,“ und 

  18. Maßnahmen der Wahlwerbung für die in § 1b Absatz 2  

  genannten Wahlen und Abstimmungen, insbesondere Verteilung von 

  Flyern oder Plakatierung oder Informationsstände vorbehaltlich  

  behördlicher Erlaubnisse, und“. 



  hh) Die bisherige Nummer 17 wird zu Nummer 19. 

 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Nummer 5 werden nach dem Wort „einschließlich“ die Wörter 

  „der unaufschiebbaren beruflichen, dienstlichen oder    

  akademischen Ausbildung sowie“ eingefügt. 

  bb) Nummern 11 wird wie folgt gefasst: 

  „Maßnahmen der Wahlwerbung für die in § 1b Absatz 2 genannten 

  Wahlen und Abstimmungen, insbesondere die Verteilung von Flyern 

  und Plakatierung vorbehaltlich behördlicher Erlaubnisse, und“. 

 

4. § 1d wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Satz 1 wird die Angabe „2“ durch die Angabe „1“ ersetzt. 

  bb) In Satz 2 Nummer 2 werden die Angabe „3“ durch die Angabe „1“ 

  ersetzt und die Wörter „sowie gastgewerbliche Einrichtungen und  

  Leistungen im Sinne des § 25 Absatz 1  Gaststättengesetz“ gestrichen. 

  cc) Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

  „4. Sportanlagen, Sportstätten, Schwimm-, Hallen-, Thermal-,  

  Spaßbäder und sonstige Bäder sowie Badeseen mit kontrolliertem 

  Zugang soweit eine Nutzung ausschließlich zu dienstlichen Zwecken, 

  für den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen- oder Profisport 

  erfolgt,“. 

  dd) Satz 2 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

  „5. Einrichtungen zur Erbringung medizinisch notwendiger  

  körpernaher Dienstleistungen, insbesondere Physio- und Ergotherapie, 

  Logopädie, Podologie und Fußpflege, und“. 

  ee) Satz 2 wird folgende Nummer 6 angefügt: 

 „6. Archive und wissenschaftliche Bibliotheken, soweit die Nutzung 

zur Abholung bestellter Medien und Rückgabe von Medien erfolgt; 

Absatz 2 Satz 7 gilt entsprechend.“. 



ff) In Satz 3 wird das Wort „Hausstands“ durch das Wort „Haushalts“ 

ersetzt. 

  gg) Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

  „Als weitläufige Außenanlagen im Sinne des Satzes 3 gelten  

  insbesondere Golf-, Reit- und Modellflugsportplätze sowie Skiloipen 

  und Skipisten mit der Ausnahme von Skiaufstiegsanlagen.“. 

 b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

 c) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 2 und wie folgt geändert: 

  aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „mit Ausnahme von“ die Wörter 

  „Abholangeboten und“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 Nummer 9 wird das Komma am Ende durch das Wort 

„und“ ersetzt. 

  cc) In Satz 2 Nummer 10 wird das Komma am Ende durch einen Punkt 

  ersetzt. 

  dd) In Satz 2 werden die Nummern 11 und 12 gestrichen. 

  ee) Die Sätze 3 bis 7 werden wie folgt gefasst: 

  „Wenn Mischsortimente angeboten werden, dürfen Sortimentsteile, 

  deren Verkauf nicht nach Satz 2 gestattet ist, verkauft werden, wenn 

  der erlaubte Sortimentsteil mindestens 60 Prozent beträgt. Diese  

  Stellen dürfen dann alle Sortimente vertreiben, die sie gewöhnlich auch 

  verkaufen. In allen anderen Fällen darf ausschließlich der erlaubte 

  Sortimentsteil weiterhin verkauft werden, sofern durch eine räumliche 

  Abtrennung zum verboten Sortimentsteil gewährleistet ist, dass dessen 

  Verkauf unterbleibt. Die Öffnung von Einkaufszentren und Kaufhäusern 

  ist nur für die in Satz 2 genannten Ausnahmen erlaubt. Bei der  

  Einrichtung von Abholangeboten haben die Betreiber im Rahmen ihrer 

  Hygienekonzepte insbesondere die Ausgabe von Waren innerhalb 

  fester Zeitfenster zu organisieren. § 13 Absatz 2 bleibt unberührt.“.  

 d) Der bisherige Absatz 4 wird gestrichen. 

 e) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden zu den Absätzen 3 und 4. 



 f) Im alten Absatz 3 wird die Angabe „3“ durch die Angabe  „2“ ersetzt. 

 g) Es wird folgender Absatz 5 angefügt: 

 „(5) Betriebskantinen im Sinne des § 25 Absatz 1 Gaststättengesetz sind zum 

 Verzehr von Speisen und Getränken vor Ort zu schließen. Die Abgabe von 

 mitnahmefähigen Speisen und Getränken ist zulässig, sofern der Verzehr auf 

 dem Betriebsgelände in geeigneten Räumlichkeiten erfolgt. Satz 1 gilt nicht, 

 wenn gewichtige Gründe dem Verzehr außerhalb der Betriebskantine 

 entgegenstehen; in diesen Fällen haben die Betreiber im Rahmen ihrer 

 Hygienekonzepte insbesondere zu gewährleisten, dass zwischen allen 

 Besuchern der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend eingehalten wird 

 und eine Mindestfläche von 10 Quadratmetern pro Besucher im Gastraum zur 

 Verfügung steht.“. 

 h) Der bisherige Absatz 7 wird zum Absatz 6. 

 i) Es wird folgender Absatz 7 angefügt: 

 „(7) Einrichtungen des Handwerks und des Dienstleistungsgewerbes nach 

 Maßgabe des Absatzes 1 einschließlich Kraftfahrzeug-, Landmaschinen- und 

 Fahrradwerkstätten sowie entsprechende Ersatzteilverkaufsstellen bleiben 

 geöffnet. In den Geschäftslokalen von Handwerkern und Dienstleistern ist der 

 Verkauf von nicht mit handwerklichen Leistungen oder Dienstleistungen 

 verbundenen Waren untersagt; ausgenommen ist notwendiges Zubehör. In 

 Geschäftslokalen von Telefondienstleistern sind nur die Störungsannahme 

 und -beseitigung sowie die Reparatur oder der Austausch defekter Geräte 

 zulässig; der Verkauf von Waren, auch im Zusammenhang mit der Vermittlung 

 von Dienstleistungsverträgen, ist unzulässig. § 13 Absatz 2 gilt 

 entsprechend.“. 

 j) Es wird folgender Absatz 8 angefügt: 

 „(8) Der Betrieb von Fahrschulen mit Ausnahme von Online-Unterricht ist 

 untersagt; das gilt nicht für: 

 1. die Fahrausbildung zu beruflichen Zwecken insbesondere in den LKW- 

 und Bus-Fahrerlaubnisklassen, 



 2. die Fahrausbildung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, des 

 Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes, des Technischen Hilfswerkes 

 oder einer vergleichbaren Einrichtung,  

 3. die bereits begonnene Fahrausbildung, die unmittelbar vor Abschluss 

 durch die praktische Fahrerlaubnisprüfung steht oder 

 4. die Durchführung einer nach § 1b Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 

 zulässigen Veranstaltung.“. 

 

5. § 1e wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 1e 

Alkoholverbot“. 

 b) In Absatz 1 wird Absatzbezeichnung „(1)“ gestrichen. 

 c) Absatz 2 wird aufgehoben. 

 

6. § 1f wird wie folgt gefasst: 

„§ 1f 

Betrieb der Schulen, Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflegestellen 

(1) Bis zum Ablauf des 17. Januar 2021 sind 

1. der Unterrichtsbetrieb in der Präsenz sowie die Durchführung 

außerunterrichtlicher und anderer schulischer Veranstaltungen an den öffentlichen 

Schulen, Grundschulförderklassen, Schulkindergärten und den entsprechenden 

Einrichtungen in freier Trägerschaft, 

2. der Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflege und 

3. der Betrieb von Betreuungsangeboten der verlässlichen Grundschule, 

flexiblen Nachmittagsbetreuung, Horte sowie Horte an der Schule 

untersagt. Das Kultusministerium und das Sozialministerium können zur 

Durchführung abschlussrelevanter Prüfungsteile Ausnahmen zulassen.  



(2) Die Untersagung nach Absatz 1 gilt nicht für 

1. die Schulen am Heim an nach § 28 Landesjugendhilfegesetz anerkannten 

Heimen für Minderjährige, soweit die Schüler ganzjährig das Heim besuchen, sowie 

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Internat, die ganzjährig 

geöffnet sind,  

2. die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit den 

Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und körperliche und motorische 

Entwicklung, Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit anderen 

Förderschwerpunkten mit diesen Bildungsgängen sowie die Schulkindergärten mit 

diesen Förderschwerpunkten. Eine Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht in der 

Präsenz besteht nicht.  

3. die Durchführung schriftlicher Leistungsfeststellungen in den auf der 

Grundschule aufbauenden Schulen, den beruflichen Schulen sowie den 

entsprechenden Bildungsgängen der Sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentren, sofern eine Notenbildung zum Schulhalbjahr nach Einschätzung 

der unterrichtenden Lehrkraft ansonsten nicht möglich ist,  

4. den für die Prüfungsvorbereitung neben dem Fernunterricht zwingend 

erforderlichen Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler 

a) der Klassenstufe 9 der Hauptschule, Werkrealschule, Realschule und 

Gemeinschaftsschule, die im Schuljahr 2020/2021 die Abschlussprüfung ablegen, 

b) der Klassenstufe 10 der Hauptschule, Werkrealschule, Realschule und 

Gemeinschaftsschule, die im Schuljahr 2020/2021 die Abschlussprüfung ablegen, 

c) der Jahrgangsstufen 1 und 2 des allgemein bildenden Gymnasiums, des 

beruflichen Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule, 

d) der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, die einen der 

unter a) bis c) genannten Bildungsgänge in den entsprechenden Klassenstufen 

besuchen, 

e) der Klassenstufen 9 der Sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentren Lernen, der Sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentren anderer Förderschwerpunkte mit dem Bildungsgang Lernen sowie 



der Klassenstufen 9 und 10 in zieldifferenten inklusiven Bildungsangeboten, die sich 

auf ein nahtlos anschließendes Bildungsangebot vorbereiten, 

f) der beruflichen Schulen, die im Schuljahr 2020/21 eine Abschlussprüfung 

ablegen, mit Ausnahme der dualen Berufsausbildung, der berufsvorbereitenden 

Bildungsgänge, der einjährigen Berufsfachschule, des einjährigen Berufskollegs für 

Sozialpädagogik, der einjährigen Berufskollegs BK I, des Berufskollegs Ernährung 

und Erziehung und des Dualen Berufskollegs Fachrichtung Soziales, 

5. Einrichtungen nach § 14 Nummer 3; dies gilt nur, soweit der Unterrichtsbetrieb 

nicht im Rahmen eines Online-Angebotes durchgeführt werden kann und er 

unaufschiebbar ist. 

(3) An die Stelle des Präsenzunterrichts tritt der Fernunterricht für Schülerinnen und 

Schüler aller Schularten ab der Jahrgangsstufe 5. Für die Schülerinnen und Schüler 

der Grundschule werden analog oder digital Lernmaterialien durch ihre Lehrkräfte zur 

Verfügung gestellt. 

(4) Ausgenommen von der Untersagung des Betriebs ist die Notbetreuung für 

teilnahmeberechtigte Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, 

Grundschulförderklassen, der Klassenstufen 5 bis 7 der auf der Grundschule 

aufbauenden Schulen sowie Kinder in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege 

und Schulkindergärten. Berechtigt zur Teilnahme sind Kinder, 

1. deren Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls 

erforderlich ist, 

2. deren Erziehungsberechtigte beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich 

sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die 

Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben, und hierdurch an der Betreuung 

gehindert sind, 

3. die aus sonstigen schwerwiegenden Gründen auf eine Notbetreuung 

angewiesen sind. 

Satz 1 Nummer 2 gilt auch, wenn eine Person alleinerziehend ist und sie die 

Voraussetzungen erfüllt. Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte 

dann, wenn die oder der weitere Erziehungsberechtigte aus zwingenden Gründen, 

zum Beispiel wegen einer schweren Erkrankung, an der Betreuung gehindert ist. 



(5) Die Notbetreuung erstreckt sich in der Regel auf den Zeitraum des Betriebs der 

Einrichtungen, den sie ersetzt. Sie findet in der jeweiligen Einrichtung, die das Kind 

bisher besucht hat, durch deren Personal und in möglichst kleinen und konstant 

zusammengesetzten Gruppen statt. Ausnahmen hiervon sind nur in besonders zu 

begründenden Fällen zulässig. Vom Mindestpersonalschlüssel des § 1 der 

Kindertagesstättenverordnung kann in der Notbetreuung abgewichen werden, sofern 

die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht dennoch uneingeschränkt möglich ist. 

(6) Der Betrieb der Schulmensen und der gemeinsame Verzehr von Speisen durch 

Schülerinnen und Schüler sowie durch das an der Schule tätige Personal sind im 

Rahmen des Unterrichtsbetriebs in der Präsenz und der Notbetreuung in möglichst 

konstanten Gruppen unter Wahrung des Abstandsgebots von mindestens 1,5 Metern 

zwischen den Personen zulässig. Die Tische sind beim Schichtbetrieb zwischen den 

Schichten grundsätzlich zu reinigen. 

(7) Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind Kinder,  

1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder 

standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, soweit 

die zuständigen Behörden nichts anderes anordnen, oder 

2. die sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet 

aufgehalten haben, das durch das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des 

Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet 

innerhalb von 10 Tagen nach der Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft wird, oder 

3. die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 

Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.  

(8) Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot besteht in den Fällen von Absatz 7 Nummer 1 

nicht, sofern nach den Bestimmungen der Corona-Verordnung Absonderung eine 

Pflicht zur Absonderung nicht oder nicht mehr besteht.“. 

 

7. § 1h wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 „(1) Der Zutritt von Besuchern und externen Personen zu Krankenhäusern und 

  stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf 



  ist nur nach vorherigem negativem Antigentest und mit einem Atemschutz, 

  welcher die Anforderungen der DIN EN 149:2001 (FFP2) oder eines  

  vergleichbaren Standards erfüllt, zulässig.“. 

 b) Es wird folgender Absatz 3 angefügt: 

 „(3) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, in den 

  Fällen der Absätze 1 und 2 nähere Regelungen zur Konkretisierung der Test- 

  und Atemschutzpflicht zu erlassen.“. 

 

8. § 3 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. in und im Warte- und Zugangsbereich von Einkaufszentren, Groß- und 

Einzelhandelsgeschäften und auf Märkten im Sinne der §§ 66 bis 68 

Gewerbeordnung (GewO) sowie auf diesen räumlich zugeordneten Parkflächen,“. 

 

9. § 9 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Ansammlungen, private Zusammenkünfte und private Veranstaltungen sind nur 

gestattet  

1. mit Angehörigen des eigenen Haushalts, 

2. von Angehörigen eines Haushalts und einer weiteren Person eines anderen 

Haushalts; Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei 

nicht mit. 

Umfasst von Satz 1 Nummer 2 ist auch die wechselseitige, unentgeltliche, nicht 

geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern bis einschließlich 14 Jahren in festen, 

familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie 

Kinder aus höchstens zwei Haushalten umfasst.“. 

 

10. § 13 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

 b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden zu den Absätzen 1 bis 3. 

 c) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 



 „(1) Der Betrieb folgender Einrichtungen wird mit Ausnahme von   

  Onlineangeboten für den Publikumsverkehr untersagt: 

 1. Vergnügungsstätten, einschließlich Spielhallen, Spielbanken und  

  Wettvermittlungsstellen, mit der Ausnahme von Wettannahmestellen, 

 2. Kunst- und Kultureinrichtungen, insbesondere Theater-, Opern- und 

  Konzerthäuser, Museen sowie Kinos, mit Ausnahme von Musikschulen,  

  Kunstschulen, Jugendkunstschulen, Autokinos sowie Archiven und  

  Bibliotheken, 

 3. Reisebusse im touristischen Verkehr, Beherbergungsbetriebe und  

  sonstige Einrichtungen, die Übernachtungsangebote gegen Entgelt anbieten, 

  mit Ausnahme von notwendigen geschäftlichen, dienstlichen Übernachtungen 

  oder in besonderen Härtefällen, 

 4. Messen und Ausstellungen, 

 5. Freizeitparks, zoologische und botanische Gärten sowie sonstige  

  Freizeiteinrichtungen, auch außerhalb geschlossener Räume, und  

  Museumsbahnen sowie touristische Seilbahnen, 

 6. öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten, einschließlich 

  Fitnessstudios, Yogastudios, Skiaufstiegsanlagen und ähnliche Einrichtungen 

  sowie Bolzplätze, mit Ausnahme einer Nutzung für den Freizeit- und  

  Amateurindividualsport allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen 

  Haushalts sowie zu dienstlichen Zwecken, für den Reha-Sport, Schulsport, 

  Studienbetrieb, Spitzen- oder Profisport,  

 7. Schwimm-, Hallen-, Thermal-, Spaßbäder und sonstige Bäder sowie 

  Badeseen mit kontrolliertem Zugang, mit Ausnahme einer Nutzung zu  

  dienstlichen Zwecken, für den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb,  

  Spitzen- oder Profisport,  

 8. Sonnenstudios, Saunen sowie vergleichbare Einrichtungen, 

 9. das Gastgewerbe, insbesondere Schank- und Speisewirtschaften, 

  einschließlich Shisha- und Raucherbars und gastgewerbliche Einrichtungen im 

  Sinne des § 25 Absatz 2 Gaststättengesetz, mit Ausnahme gastgewerblicher 

  Einrichtungen und Leistungen im Sinne des § 25 Absatz 1 Gaststättengesetz, 



  des Außer-Haus-Verkaufs sowie von Abhol- und Lieferdiensten; ebenfalls 

  ausgenommen ist die Verpflegung im Zusammenhang mit zulässigen  

  Übernachtungsangeboten im Sinne von Nummer 3, 

 10. Mensen und Cafeterien an Hochschulen und Akademien nach dem 

  Akademiengesetz, mit Ausnahme der Ausgabe von Getränken und Speisen 

  ausschließlich zum Mitnehmen und des Außer-Haus-Verkaufs; § 16 Absatz 2 

  Satz 2 gilt entsprechend, 

 11. Betriebe zur Erbringung körpernaher Dienstleistungen wie Kosmetik-, 

  Nagel-, Massage-, Tattoo- und Piercingstudios, sowie kosmetische  

  Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen, mit Ausnahme von  

  medizinisch notwendigen Behandlungen, insbesondere Physio- und  

  Ergotherapie, Logopädie, Podologie und Fußpflege; ebenfalls ausgenommen 

  sind Friseurbetriebe sowie Barbershops, die nach der Handwerksordnung 

  Friseurdienstleistungen erbringen dürfen und entsprechend in die   

  Handwerksrolle eingetragen sind, 

 12. Hundesalons, Hundefriseure und vergleichbare Einrichtungen der  

  Tierpflege, mit Ausnahme von Tierpensionen, 

 13. Tanzschulen, Ballettschulen und vergleichbare Einrichtungen  

  unabhängig von der Organisationsform oder Anerkennung als Kunstschule, 

 14. Clubs und Diskotheken und 

 15. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen sowie jede 

  sonstige Ausübung des Prostitutionsgewerbes im Sinne von § 2 Absatz 3 des 

  Prostituiertenschutzgesetzes.“. 

 d) In Absatz 3 wird die Angabe „Satz 2“ ersetzt durch die Angabe „Sätze 2 und 

  3“. 

 

11. In § 14 Satz 1 Nummer 3 werden nach den Wörtern „des Sozialministeriums“ die 

Wörter „oder Kultusministeriums“ ergänzt. 

 

12. In § 15 Absatz 2 wird die Angabe „§ 13 Absätze 1 bis 3“ ersetzt durch die Angabe 

„§ 13 Absätze 1 und 2“. 



13. § 19 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 19 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 IfSG handelt, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 1b Absatz 1 eine sonstige Veranstaltung abhält, 

2. entgegen § 1c Absatz 1 oder 2 sich außerhalb der Wohnung oder sonstigen 

Unterkunft aufhält, 

3. entgegen § 1d Absätze 1 bis 5 und Absätze 7 und 8 eine Einrichtung betreibt 

oder eine Dienstleistung anbietet,  

4. entgegen § 1d Absatz 6 in Einzelhandelsbetrieben und Märkten besondere 

Verkaufsaktionen durchführt, 

5. entgegen § 1e Alkohol im öffentlichen Raum ausschenkt oder konsumiert, 

6. entgegen § 1h Absatz 1 eine Einrichtung ohne negativen Antigentest oder 

Atemschutz betritt, 

7. entgegen § 2 Absatz 2 zu anderen Personen den Mindestabstand von 1,5 

Metern nicht einhält, 

8. entgegen § 3 Absatz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, 

9. entgegen § 6 Absatz 5 als Anwesende oder Anwesender unzutreffende 

Angaben zu Vorname, Nachname, Anschrift, Datum der Anwesenheit oder 

Telefonnummer macht, 

10. entgegen § 9 Absatz 1 an einer Ansammlung oder Zusammenkunft teilnimmt 

oder eine private Veranstaltung abhält, 

11. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, § 12 Absatz 1 Satz 2 oder § 12 Absatz 2 Satz 

2 eine Veranstaltung abhält,  

12. einem Zutritts- oder Teilnahmeverbot nach § 10 Absatz 1 Satz 2, § 12 Absatz 

1 Satz 3, § 12 Absatz 2 Satz 3 oder § 14 Sätze 2 oder 5 zuwiderhandelt, 

13. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 oder § 14 Satz 3 Arbeitsschutzanforderungen 

nicht einhält, 



14. entgegen § 10 Absatz 3 Satz 1 eine Veranstaltung abhält, 

15. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 nicht auf die Einhaltung der Abstandsregel 

nach § 2 hinwirkt, 

16. entgegen § 13 Absätze 1 oder 2 eine Einrichtung betreibt oder 

17. entgegen § 14 Satz 1 Einrichtungen, Angebote oder Aktivitäten betreibt oder 

anbietet.“ 

 

20. In § 21 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „10. Januars 2021“ ersetzt durch die 

Angabe „31. Januar 2021“. 

 

Artikel 3 

 

(1) Artikel 1 dieser Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.  

(2) Artikel 2 tritt am 11. Januar 2021 in Kraft. 

 

 

Stuttgart, den 8. Januar 2021 

  

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:  

  

Kretschmann  

Strobl  Sitzmann  

Dr. Eisenmann  Bauer  

Untersteller  Dr. Hoffmeister-Kraut  

Lucha  Hauk  

Wolf Hermann  



Erler    
 


